
 

 

Ein Projekt von: 

Die Liste der lebendigen Traditionen in der Schweiz  

sensibilisiert für kulturelle Praktiken und deren Vermittlung.  

Ihre Grundlage ist das UNESCO-Übereinkommen zur  

Bewahrung des immateriellen Kulturerbes. Die Liste wird  

in Zusammenarbeit und mit Unterstützung der kantonalen  

Kulturstellen erstellt und geführt. 

Alpenverlosung 

 

 

 

Das alpwirtschaftlich nutzbare Land gehört im Kanton 

Obwalden zum grössten Teil den Alpgenossenschaften 

und Korporationen. Diese Jahrhunderte alten Körper-

schaften sind für die Verwaltung und Pflege des Weide-

lands zuständig. Sie entscheiden, wer welche Flächen 

unter welchen Konditionen wie lange nutzen darf. In fünf 

der sieben Gemeinden (Giswil, Kerns, Lungern, Sach-

seln und Sarnen) erfolgt die Vergabe der einzelnen Al-

pen – sofern die Nachfrage grösser ist als das Angebot 

– per Losentscheid. In Kerns beispielsweise teilen acht 

verschiedene Genossenschaften und Korporationen ins-

gesamt 4653 Hektaren Weideland zu, das gemäss 

neustem Alprecht für zwölf Jahre von der gleichen Per-

son bewirtschaftet werden kann. Am Tag der Verlosung 

versammeln sich die Alpgenossen respektive die Korpo-

rationsbürger in einem grossen Restaurantsaal oder gar 

in einer Mehrzweckturnhalle. Die Losverfahren variieren 

von Gemeinde zu Gemeinde. In Lungern würfelt man, in 

Kerns zieht man Loskugeln aus einem Butterfass. Ein 

Wurf oder ein Griff entscheidet über Haben oder Nicht-

Haben, über ertragreiche oder weniger ertragreiche 

Weideflächen, kurz: über die zukünftigen wirtschaftli-

chen Perspektiven der eigenen Landwirtschaft. Am letz-

ten Lostag in Kerns im Jahr 2008 ging mehr als die 

Hälfte der Aspiranten ohne Alprecht aus. Sie waren in 

der Folge gezwungen, die Versorgung ihres Viehs wäh-

rend der Alpzeit anderweitig zu organisieren – beispiels-

weise durch Einkauf von Sömmerungsrechten auf frem-

den Alpen. 
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Das alpwirtschaftlich nutzbare Land gehört im Kanton 

Obwalden zum grössten Teil den Alpgenossenschaften 

und Korporationen. Diese Jahrhunderte alten Körper-

schaften sind denn auch für die Verwaltung und Pflege 

des Weidelands zuständig. Sie entscheiden, wer welche 

Flächen unter welchen Konditionen wie lange nutzen 

darf. In fünf der sieben Gemeinden (Giswil, Kerns, Lun-

gern, Sachseln und Sarnen) erfolgt die Vergabe der ein-

zelnen Alpen – sofern die Nachfrage grösser ist als das 

Angebot – per Losentscheid in einem fest definierten 

Turnus. In Kerns beispielsweise teilen acht verschie-

dene Genossenschaften und Korporationen insgesamt 

4653 Hektaren Weideland zu, das gemäss neustem Alp-

recht für zwölf Jahre von der gleichen Person bewirt-

schaftet werden kann. Nach Ablauf der Nutzungsperi-

ode verfallen sämtliche bisherigen Ansprüche. Am Tag 

der Verlosung versammeln sich die Alpgenossen res-

pektive die Korporationsbürger in einem grossen Res-

taurantsaal oder gar in einer Mehrzweckturnhalle. Die 

Losverfahren variieren von Gemeinde zu Gemeinde. In 

Lungern würfelt man, in Kerns zieht man Loskugeln aus 

einem Butterfass. Ein Wurf oder ein Griff entscheidet 

über Haben oder Nicht-Haben, über ertragreiche oder 

weniger ertragreiche Weideflächen, kurz: über die zu-

künftigen wirtschaftlichen Perspektiven der eigenen 

Landwirtschaft. Am letzten Lostag in Kerns im Jahr 2008 

ging mehr als die Hälfte der Aspiranten ohne Alprecht 

aus. Sie waren in der Folge gezwungen, die Versorgung 

ihres Viehs während der Alpzeit anderweitig zu organi-

sieren – beispielsweise durch Einkauf von Sömme-

rungsrechten auf fremden Alpen. 

 

Alpgenossenschaften, Teilsamen, Korporationen 

 

In den meisten voralpinen Talschaften von Schwyz, Uri 

und Unterwalden wandelte sich die Alpwirtschaft um 

1300 von einer Betätigung zur Selbstversorgung zu ei-

ner auf die wachsenden lombardischen Märkte ausge-

richteten Ökonomie. Der garantierte Zugang zu Allmen-

den und Alpweiden erhielt für die Viehzüchter und 

Milchproduzenten eine essentielle Bedeutung. Es ent-

standen neue Körperschaften, die den Bauern eine will-

kommene Planungs- und Rechtssicherheit garantierten: 

Alpgenossenschaften, Allmendgenossenschaften, Kor-

porationen und Teilsamen übernahmen die Funktion, 

die Interessen der Einzelnen wie der Allgemeinheit zu 

koordinieren und den Zugriff auf das begehrte Berggras 

zu organisieren. Dieser Prozess der Genossenschafts-

bildung ging mit der raumgreifenden Kommunalisierung 

der politischen Macht im Verlauf des 14. Jahrhunderts 

einher. Vielerorts geboten nun nicht mehr die adeligen 

oder kirchlichen Herren über Gesetzgebung, Verwaltung 

oder Gerichtsbarkeit, sondern die sich neu formierenden 

Landsgemeinden (und, im Fall von Luzern und Zug, die 

Stadtgemeinden). 

 

Elementarster Ausdruck der neuen Selbstverwaltung 

waren zunächst einmal die schriftlich fixierten Regle-

mentierungen, die bis heute meist «Einung» genannt 

werden. Darin befanden sich verbindliche Bestimmun-

gen zur Alpzuteilung durch die Genossenschaftsbehör-

den, zur Entrichtung der Sömmerungszinsen, zur Nut-

zung der Holzressourcen, zu den Modalitäten des Auf- 

und Abzugs oder zum maximalen Tierbestand pro Alp. 

Über die Einhaltung der Vorschriften wachte der 

Alpvogt. Vergehen gegen die Ordnung ahndete man mit 

Bussen oder anderen Sanktionen. Jeder Alpgenosse  

oder Korporationsbürger stand in der Pflicht, gemein-

same Unterhaltsarbeiten am Allgemeingut – an den 

Mauern, Hägen, Wegen und Stegen – zu leisten. Die zu 

absolvierenden Stunden wurden entsprechend der An-

zahl aufgetriebener Tiere berechnet. Diese Einrichtung 

des «Alpwerchens» besteht bis heute, auch wenn sie 

mittlerweile vom Alternativmodell der Abgeltung durch 

Geldzahlung ergänzt wird. Die Logiken und Praktiken 

des genossenschaftlichen Arbeitens in der Berglandwirt-

schaft hat der Volkskundler Arnold Niederer in seiner 

Studie zum «Gemeinwerk» im Wallis (wie das «Alpwer-

chen» dort bezeichnet wird) in überzeugender Weise 

dargestellt. 

 

Chancengleichheit als alpgenossenschaftliches 

Prinzip 

 

Das System der genossenschaftlich organisierten Alp-

bestossung erhielt sich in den wesentlichen Zügen vom 

Spätmittelalter bis in die Gegenwart. Von Anfang an wa-

ren die Bestimmungen in den «Einungen» darauf hin 

angelegt, zwischen den Einzelinteressen ausgleichend 

zu wirken. In der Frühen Neuzeit dürfte sich die Diffe-

renz zwischen den begüterten und den minderbemittel-

ten Bauernfamilien akzentuiert haben, weil die gesell-

schaftliche Elite durch Vieh-, Käse- und Salzhandel 

sowie durch Kriegsunternehmertum zu beträchtlichem 

Wohlstand kam. Vor diesem gesellschaftlichen Hinter-

grund bildete sich dann auch die Praxis des Alpenverlo-

sens aus. Sie löste das zuvor übliche Zuteilen der Alpen 

durch die Genossenschaftsbehörden ab und verunmög-

lichte so, dass das Vergabeverfahren durch soziales 

Prestige, materielle Abhängigkeiten oder gar direkte 

Geldzahlungen beeinflusst werden konnte. Der früheste 

schriftliche Beleg für dieses neue Regime geht – soweit 

dies aus der Sekundärliteratur ersichtlich wird – auf eine 

Verordnung der Korporation Sachseln aus dem Jahr 

1736 zurück. Für das 19. Jahrhundert finden sich bei er-

heblich dichterer Quellenlage dann in den meisten Ge-

meinden Obwaldens entsprechende Regelungen. Die 

Korporation Alpnach führte das Verlosungsprozedere 

erst 1887 ein und hob es 1972 – bei lokal abnehmen-

dem Nutzungsdruck aufs Allmendland – wieder auf. 
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Vieles deutet darauf hin, dass die Verlosungen einst ins 

Leben gerufen wurden, um die Interessen der kleinen 

Bauern zu wahren. Tatsächlich zählt der Schutz der 

Nutzungsrechte, die für alle unabhängig von Status oder 

Vermögen gleichermassen gelten sollen, bis heute zu 

den Kernelementen des alpgenossenschaftlichen 

Selbstverständnisses. Die Alpenverlosung lässt sich 

letztlich als eine konsequente wie einmalige Umsetzung 

des Prinzips der Chancengleichheit verstehen. 
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Kontakt 

 

Alpgenossenschaft Kerns ausserhalb der steinernen Brücke 

 

Korporation Sachseln 

 

Korporation Schwendi-Wilen, Sarnen 

 

Teilsame Grossteil, Giswil 

 

Teilsame Kleinteil, Giswil 

 

Teilsame Dorf, Lungern 

 

Teilsame Obsee, Lungern 
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